
BEITRAGSORDNUNG   
des WEMAER – Karneval – Club e.V.   

 
Gültig ab 03.05.2026 

 
1.  Mitgliedsbeiträge & Gebühren 
 
Jahresbeitrag (Vollzahler):         60,00 € / pro Jahr  
 
Jahresbeitrag (Ermäßigt):         30,00 € / pro Jahr 
Für Arbeitssuchend, Rentner, Schwerbehinderte, Erziehungsurlaub  
 
Jahresbeitrag (Schüler):         25,00 € / pro Jahr 
Für Vorschüler (aktiv), Schüler, Azubis, Studenten (Nachweis)  
 
Jahresbeitrag (Kinder):           0,00 € / pro Jahr 
Für inaktive Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr  
 
Ehrenmitglieder:            0,00 € / pro Jahr  
 
Sonstige Gebühren:  
➔ Aufnahmegebühr: 25,00 € / einmalig  
➔ Mahngebühr: 5,00 € / pro Mahnung 
 
2. Zahlungsweisen und Fälligkeiten 
➔ Jährlich zahlbar bis 31.01. des laufenden Geschäftsjahres 
 
3. Zahlungsarten 
➔ Überweisung  
➔ SEPA-Lastschrift 
 
4. Nachweispflicht der Ermäßigung  
Die Nachweisführung bzgl. der Berechtigung auf ermäßigten Mitgliedsbeitrag obliegt jedem 
volljährigen Mitglied. Der Nachweis ist bis spätestens 15.01. des Beitragsjahres beim Kassenwart 
einzureichen. Sollte dies nicht erfolgen, erlischt die Ermäßigung für dieses Beitragsjahr. Rentner 
und Schwerbehinderte sind von dieser Regelung ausgenommen. 
 
5. Beginn und Ende der Beitragspflicht  
Die Beitragspflicht eines Mitglieds beginnt mit dem Quartal in welchen der Antrag angenommen 
wird. Der Beitrag ist dabei anteilig für das laufende Kalenderjahr zu entrichten. Die Beitragspflicht 
endet mit dem Ausscheiden aus dem Verein unter Beachtung der in der Satzung festgelegten 
Kündigungsfrist. Bis zum Wirksamwerden des Austritts bleibt das Mitglied zur vollständigen 
Beitragszahlung verpflichtet. 
 
6. Vereinskleidung 
Nach Aufnahme in den Verein erhält das Neumitglied ein T-Shirt/Polo-Shirt als Leihgabe, dieses ist 
bei Austritt dem Verein zurückzugeben. Dem ausgetretenen Mitglied ist es untersagt, Vereinskleider, 
welche selbst erworben wurden, zu öffentlichen Faschings-Veranstaltungen zu tragen. Individuelle 
Vereinbarungen bzgl. spezieller Kleidungsstücke behält sich der Vorstand vor. 
 
Diese Beitragsordnung wurde beschlossen am 03.05.2026 
 


